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VON ESSEN GmbH & Co. KG
Bankgesellschaft

Bedingungen fiir Festgeldkonten

Die VON ESSEN GmbH & Co. KG Bankgesellschaft (nachfolgend ,Bank” genannt) richtet fiir den Kunden auf dessen
Namen ein Festgeldkonto ein, das der verzinslichen Anlage eines bestimmten Geldbetrages fiir einen festen Zeitraum
dient.

Bei einem Gemeinschaftskonto (Oder-Konto) ist jeder Kontoinhaber einzelverfiigungsberechtigt, d. h., jeder Kontoin-
haber darf Uber das Festgeldkonto ohne Mitwirkung des/der anderen Kontoinhaber/s verfligen und zu Lasten des
Festgeldkontos alle mit der Kontofiihrung im Zusammenhang stehenden Vereinbarungen treffen, sofern nicht nach-
stehend etwas anderes geregelt ist:

a) Erteilung und Widerruf von Vollmachten

Eine Kontovollmacht kann nur von allen Kontoinhabern gemeinschaftlich erteilt werden. Der Widerruf durch ei-
nen Kontoinhaber filhrt zum Erléschen der Vollmacht. Uber einen Widerruf ist die Bank unverziiglich schriftlich
zu informieren.

b)  Aufldsung der Konten
Eine Auflésung der Konten kann nur durch alle Kontoinhaber gemeinschaftlich erfolgen (Ausnahme: Todesfall).

Der Mindestanlagebetrag betragt 2.500 Euro. Die Mindestlaufzeit betragt einen (1) Monat.
Wahrend der vereinbarten Anlagedauer sind keine Verfligungen oder Zuzahlungen durch den Kunden méglich.

Das Guthaben auf dem Festgeldkonto wird von der Bank flr den vereinbarten Zeitraum verzinst, wobei der Zinssatz
wahrend der Dauer der Zinsbindungsfrist unverandert bleibt. Der garantierte Festzinssatz fiir die vereinbarte Laufzeit
ergibt sich aus der jeweiligen Vertragsbestatigung und/oder aus dem Kontoauszug.

Die Zinsen abziiglich eines etwaigen Einbehalts von Abgeltungsteuer / Solidaritdtszuschlag und ggf. Kirchensteuer
werden am Ende der Anlagedauer oder spatestens nach Ablauf von 12 Monaten dem Festgeldkonto gutgeschrieben.
Bei Uberjahriger Anlagedauer (mehr als 12 Monate Laufzeit) kénnen die falligen Zinsen wunschgeman entweder bis
zum Ende der Anlagedauer auf dem Festgeldkonto verbleiben und weiter mitverzinst (Zinseszinseffekt) oder jeweils
jahrlich nachtraglich zum Anlagedatum auf das vom Kunden angegebene Referenzkonto tiberwiesen werden.

Der Anlagebetrag und die falligen Zinsen werden am Ende der Anlagedauer entweder ausgezahlt oder prolongiert.
Sofern der Bank bis zum dritten Bankarbeitstag vor Falligkeit (Ende der Anlagedauer) keine andere Weisung des
Kunden zugeht, wird die Bank das aktuelle Festgeldguthaben automatisch um die zuletzt vereinbarte Laufzeit verlan-
gern (Ausnahme: Bei Festgeldanlagen mit Laufzeiten von mehr als 12 Monaten wird die Bank keine automatische
Verlangerung um die zuletzt vereinbarte Laufzeit vornehmen, sondern das Festgeldguthaben bei Falligkeit lediglich
fur 12 Monate verlangern). Es gilt der am Beginn der neuen Laufzeit jeweils gliltige Zinssatz.

Bei einer Erhéhung der Festgeldanlage muss der Erhéhungsbetrag am ersten Tag der neuen Laufzeit auf dem Fest-
geldkonto gutgeschrieben sein. Zuvor eingehende Betrage verwahrt die Bank bis zum Beginn der neuen Festgeld-
laufzeit unverzinst.

Wird durch eine nach Falligkeit zulassige Teilriickzahlung der Mindestanlagebetrag unterschritten, ist die Festgeldan-
lage beendet. Der verbleibende Betrag wird bis zu einer Verfligung durch einen Berechtigten als taglich fallige Einlage
ohne Verzinsung bereitgestelit.

Fir die Rickzahlung von félligen Anlagebetragen und/oder falligen Zinsen ist vom Kunden ein Referenzkonto fiir
Auszahlungen (Gutschriftkonto) zu bestimmen, welches auf Namen des/der Festgeldkontoinhaber/s lautet und bei
einem inlandischen Kreditinstitut gefiihrt wird.

Das mit dem Kunden vereinbarte Referenzkonto fiir Auszahlungen (Gutschriftkonto) ist der Bank bis zum dritten
Bankarbeitstag vor Filligkeit (Ende der Anlagedauer) schriftlich anzuzeigen. Anderungsauftrage per Telefax sind
nicht zulassig.

Die Kiindigung oder Teilverfigung von Festgeldkonten wahrend der Dauer der Zinsbindungsfrist ist fiir die Bank und
den Kunden ausgeschlossen.

Die Kontofiihrung selbst ist kostenfrei.

Die Hohe der ansonsten fir besondere Dienstleistungen (z.B. Eiliberweisung) jeweils maRgeblichen Entgelte ergibt
sich aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis”, das der Kunde in den Geschéftsrdumen der Bank oder auf den Inter-
netseiten der Bank unter www.vonessenbank.de einsehen kann.

Der Kunde erhélt (iber alle Gutschriften, Belastungen und sonstigen Anderungen einen Kontoauszug.

Eine Abtretung oder Verpfandung von Festgeldguthaben ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Bank
wirksam. Auf das Formerfordernis der schriftichen Zustimmung kann seitens der Bank nur durch ausdriickliche
schriftliche Erklarung verzichtet werden.

Das Pfandrecht der Bank nach Nr. 14 ihrer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen bleibt unberihrt.

Ergénzend gelten die ,Allgemeinen Geschaftsbedingungen® in ihrer jeweils giiltigen Fassung. Die jeweils gliltigen
LAllgemeinen Geschaftsbedingungen® kann der Kunde in den Geschaftsrdumen der Bank oder auf den Internetseiten
der Bank unter www.vonessenbank.de einsehen.



http://www.vonessenbank.de/
http://www.vonessenbank.de/
http://www.vonessenbank.de/
http://www.vonessenbank.de/
http://www.vonessenbank.de/

	Bedingungen für Festgeldkonten

